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In der Saint-Gobain Holzrichtlinie ist die verantwortungsvolle Verhaltensweise 

festgelegt, die die Saint-Gobain-Konzerngesellschaften beim Kauf oder Verkauf 

von Holzerzeugnissen einhalten müssen. In ihr ist eine Reihe allgemeiner 

Betriebsvorschriften festgelegt. 
 

Diese Richtlinie ist Teil der Reaktion des Saint-Gobain-Konzerns auf die 
wesentlichen Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung. 

 

Sie spiegelt unsere Entschlossenheit wider, einen exemplarischen Standard für 
unsere gesamte Produktpalette während ihrer Lebensdauer festzusetzen. Darüber 
hinaus trägt sie zu unserem Ziel bei, den Einfluss unserer Aktivitäten 
größtmöglich zu reduzieren. 

 

Wir haben drei Aktionsbereiche definiert, die direkt von den Verhaltens- & 
Aktionsrichtlinien des Konzerns inspiriert sind. 

 

RESPEKT ANDERER 
 

Sicherstellung, dass die Grundrechte der Bevölkerung vor Ort geachtet werden 
Wir verpflichten uns dazu: 

• Holz zu kaufen oder verkaufen, dass in Ländern oder Konzessionen geschlagen 

worden ist, die die internationalen Konventionen einhalten. 
 

 
 
 

UMWELTSCHUTZ 
 

Verwendung von Holz, das in verantwortlich geführten Konzessionen geschlagen 
wird, um natürliche Ressourcen zu erhalten 
Wir verplichten uns dazu: 

• Recyclingprodukten in unseren Einkaufs- und Verkaufsrichtlinien Vorrang zu 

gewähren, folglich entweder PEFC-/FSC-zertifizierte Produkte oder Holz aus 

verantwortlich geführten Wäldern. 
 

Zum Erhalt der Artenvielfalt beizutragen 
Wir verpflichten uns dazu: 

• unsere Verkaufs- und Einkaufsrichtlinie entsprechend dem 

Gefährdungsgrad der Arten anzupassen. 
 

 
EINHALTUNG DER GESETZE 

 
 

Sicherstellen, dass das von uns importierte, verwendete und verkaufte Holz den 
Gesetzen entspricht 
Insbesondere der European Timber Regulation (EUTR) (Europäische Holzhandelsverordnung) 
gemäß dem FLEGT-Aktionsplan in Europa und dem Lacey Act in den Vereinigten Staaten von 
Amerika. 
 



Wir verpflichten uns dazu: 

• für alle von uns gekauften und verkauften Holzerzeugnisse stufenweise ein 
Nachverfolgungssystem zu entwickeln, 

• ein System zur Bewertung und zur Kontrolle der mit dem Holzhandel verbundenen 
Risiken umzusetzen. 


